
 
 

 

 
Amtliches Bekanntmachungsblatt  

für die Gemeinde Schönau-Berzdorf  
und Ortsteil Kiesdorf auf dem Eigen 

15/2026 Herausgeber: Gemeindeverwaltung Schönau-Berzdorf 
 

 
Gemeinderat der Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. E. 
 
Beschlussvorlage für die Ratssitzung 

am: 05.05.2026 Nr.  09/2026  öffentlich 

 
Gegenstand d. Vorlage: Kooperationsvereinbarung Stadt-Umland-Forum LAG+ 
 

Einreicher: Bürgermeisterin 
 

Gesetzl. Grundlage: § 28 (1) SächsGemO, § 73a SächsKomZG 

Beschlusstext: 

Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister, die als Anlage beigefügte 
Kooperationsvereinbarung Stadt-Umland-Forum LAG+ abzuschließen. 
 

Begründung:  
 
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region ist eine Verbesserung und 
Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Görlitz und den Umlandgemeinden 
notwendig. Im Jahr 2023 wurden dazu erste Gespräche mit verschiedenen Gemeinden, u.a. 
Rothenburg, Kodersdorf, Horka, Görlitz und Niesky geführt. Im Laufe der vergangenen 
Monate wurden Schwerpunktthemen herausgearbeitet, die gemeinsam bearbeitet werden 
sollen.  
Grundlage für die Zusammenarbeit ist die zwischen den beteiligten Gemeinden 
abgestimmte Kooperationsvereinbarung. Als organisatorische Plattform wird die bereits 
existierende Förderkulisse LAG Östliche Oberlausitz genutzt. Der Gemeinderat hatte mit 
Beschluss v. 18.05.2021 den Beitritt der Gemeinde zum Verein LAG Östliche Oberlausitz 
e.V. beschlossen.  
Die Inhalte der Vereinbarung sind bewusst niederschwellig formuliert, um möglichst vielen 
Gemeinden eine Mitarbeit zu ermöglichen. Prioritäre Aufgabe des Stadt-Umland-Forums ist 
die Entwicklung eines Stadt-Umland-Konzeptes, das konkrete Ziele und Maßnahmen für die 
künftige Zusammenarbeit benennen soll.  
Inhaltlich geht es bei der Zusammenarbeit der Kommunen darum, gemeinsame Ziele 
festzulegen, Maßnahmen zu bündeln und gemeindeübergreifend Verantwortlichkeiten 
festzulegen. Für Projekte mit finanziellen Auswirkungen werden Fördermittel akquiriert. 
 

Beschlossen in der  
Ratssitzung am 05.05.2026 
 
Anz. d. gew. Ratsmitglieder: 9 +1 
 
Anwesend: 8 + 1 
 
 

Stimmen 
 
Ja:  7 + 1 
Nein: 0 
Enthalten: 1 
Ausgeschlossen n.  
SächsGemO § 20/ § 39: 0 
(namentl. i. Protokoll) 

Veröffentlicht im digitalen Amtsblatt: 
am 22.05.2026 
              
ausgefertigt am: 06.05.2026 
 
angebracht: ...................... 
entfernt:............................  
 
 

Siegel 
    
 
 
 
Rönisch / Bürgermeisterin 
 
Anzeige Rechtsaufsicht: 
am: .............................. 

 

 

Bekanntmachung 
 

Zur Gemeinderatssitzung am 05.05.2026 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGITALES AMTSBLATT 
Gemeinde Schönau-Berzdorf a.d. Eigen 

 

Veröffentlicht am 22.05.2026 
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15/2026 Herausgeber: Gemeindeverwaltung Schönau-Berzdorf 
 

 
Gemeinderat der Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. E. 
 
Beschlussvorlage für die Ratssitzung 

am: 05.05.2026 Nr.  12/2026  öffentlich 

 
Gegenstand d. Vorlage: Bushaus Sonne 
 
 

Einreicher: Bürgermeisterin 

 
Gesetzl. Grundlage: SächsGemO 
 

 
Beschlusstext:  
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung eines Bushäuschens an der Bushaltestelle 
Sonne Richtung Bernstadt. Angebot Eigensche Landservice Anfertigung und Lieferung von 
5950€ zuzüglich Errichtungskosten durch den Bauhof. 
 

Begründung:  
Das Errichten eines Bushäuschens an der Bushaltestelle „Sonne“ dient dem Schutz der 
wartenden Fahrgäste vor Witterungseinflüssen wie Regen, Wind und starker 
Sonneneinstrahlung. Insbesondere für ältere Menschen, Kinder und 
mobilitätseingeschränkte Personen wird dadurch die Aufenthaltsqualität und Sicherheit 
deutlich verbessert. Zudem steigert ein Bushäuschen die Attraktivität des öffentlichen 
Personennahverkehrs und trägt zur allgemeinen Verbesserung der Infrastruktur im Ort bei. 
 
 

Beschlossen in der   
Ratssitzung am 05.05.2026 
 
Anz. d. gew. Ratsmitglieder: 9 + 1 
 
Anwesend: 8 + 1 
 
 

Stimmen 
 
Ja: 8 + 1 
Nein: 0 
Enthalten: 0 
Ausgeschlossen n.  
SächsGemO § 20/ § 39: .-..0..(namentl. i. 
Protokoll) 

Veröffentlicht  im digitalen Amtsblatt:  
am 22.05.2026 
              
ausgefertigt am: 06.05.2026 
 
angebracht: ...................... 
entfernt:............................  
 
 

Siegel 
    
 
 
 
 
 
Rönisch / Bürgermeisterin 
 
Anzeige Rechtsaufsicht: 
am: .............................. 
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Gemeinderat der Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. E. 
 
Beschlussvorlage für die Ratssitzung 

am: 05.05.2026 Nr.  13/2026 öffentlich 

 
Gegenstand d. Vorlage: Umbau der Schrankenanlage an der Blauen Lagune 
 

Einreicher: Bürgermeisterin 

 
Gesetzl. Grundlage:  
 

Beschlusstext:  
Der Gemeinderat beschließt die Einführung eines schrankenlosen Parksystems an der 
Blauen Lagune. Der Auftrag wird an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben, welcher 
gemäß Angebotsauswertung eine Beteiligung in Höhe von 2 % des Parkumsatzes erhebt. 
Firma Peter Park. 
 

Begründung:  
Zur Modernisierung und Effizienzsteigerung der Parkraumbewirtschaftung an der Blauen 
Lagune wurden drei Angebote für die Errichtung eines schrankenlosen Parksystems 
eingeholt und geprüft. 
Das wirtschaftlichste Angebot sieht eine umsatzabhängige Vergütung in Höhe von 2 % der 
Parkeinnahmen vor und stellt damit die kostengünstigste Lösung dar. 
Das schrankenlose Parksystem bietet mehrere Vorteile: 

• Wegfall von Schrankenanlagen reduziert Wartungs- und Reparaturaufwand 
• Verbesserter Verkehrsfluss ohne Stau- und Wartezeiten 
• Benutzerfreundliche, digitale Parkvorgänge (z. B. Kennzeichenerkennung) 
• Reduzierung des Personal- und Verwaltungsaufwands 

Durch die Einführung des Systems werden jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 
durchschnittlich ca. 12.000 € erwartet, insbesondere durch geringere Betriebs- und 
Instandhaltungskosten. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Kosten für die Umsetzung werden über die Umsatzbeteiligung gedeckt. Zusätzliche 
Investitionskosten entstehen nicht bzw. nur in geringem Umfang. Die prognostizierten 
Einsparungen belaufen sich auf rund 12.000 € pro Jahr. 
 

Beschlossen in der   
Ratssitzung am 05.05.2026 
 
Anz. d. gew. Ratsmitglieder: 9 + 1 
 
Anwesend: 8 + 1 
 
 

Stimmen 
 
Ja: 7 + 1  
Nein:…0…. 
Enthalten:……1… 
Ausgeschlossen n.  
SächsGemO § 20/ § 39: ....0............... 
(namentl. i. Protokoll) 

Veröffentlicht im digitalen Amtsblatt:  
am 22.05.2026 
              
ausgefertigt am:  06.05.2026 
angebracht: ...................... 
entfernt:............................  
 
 

Siegel 
    
 
 
Rönisch / Bürgermeisterin 
 
Anzeige Rechtsaufsicht: 
am: .............................. 
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Gemeinderat der Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. E. 
 
Beschlussvorlage für die Ratssitzung 

am: 05.05.2026 Nr.  14/2026 öffentlich 

 
Gegenstand d. Vorlage: Spendenannahme 
 
 

Einreicher: Bürgermeisterin 

 
Gesetzl. Grundlage: § 73 Abs. 5 SächsGemO 
 

 
Beschlusstext:  
Der Gemeinderat beschließt die Annahme von Spenden in Höhe von insgesamt 
1649,08EUR: 
 

 Spende für Kita Hutbergzwerge 
Spende für Kinderhaus Kiesdorf  
Spende für Familiensportfest Kiesdorf  
Sachspende Material u. Arbeitseinsatz für 
Grillhüttenverkleidung + Sitzbankverbreiterung 
im Grund Kiesdorf 
 
 

28,89 EUR 
28,90 EUR  

 1060,00 EUR 
531,29 EUR 

 

 
Der Gemeinderat bedankt sich für Unterstützung durch den Spender. 
 
 

 
Begründung: Entsprechend §73 Abs. 5 SächsGemO hat der Gemeinderat einen 
Beschluss zur Annahme von Spenden zu fassen. Eine Auflistung der Spender wird als 
Anlage diesem Beschluss beigefügt 
 
 

Beschlossen in der   
Ratssitzung am 05.05.2026 
 
Anz. d. gew. Ratsmitglieder: 9 + 1 
 
Anwesend: 8 + 1 
 
 

Stimmen 
 
Ja: 7 + 1 
Nein:…0…. 
Enthalten:…0…… 
Ausgeschlossen n.  
SächsGemO § 20/ § 39: ....1............... 
(namentl. i. Protokoll) 

Veröffentlicht im digitalen Amtsblatt: 
am  22.05.2026 
              
ausgefertigt am:  06.05.2026 
 
angebracht: ...................... 
entfernt:............................  
 
 

Siegel 
    
 
 
Rönisch / Bürgermeisterin 
 
Anzeige Rechtsaufsicht: 
am: .............................. 
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Planungsverband  

„Berzdorfer See“ 

 

 

 

Bekanntmachung 
 

zur 152. öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Planungsverbandes “Berzdorfer See” 

 

 

Sitzungstag: Dienstag, 02.06.2026 

Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr 

Raum: Raum 350 Jägerkaserne 

Ort: Hugo-Keller-Straße 14, Görlitz 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Eröffnung 

2. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.11.2025 

3. Fragestunde 

4. PVBS/01/2026 - Kassenprüfung 2026 

5. PVBS/02/2026 – Beschlussfassung zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

"BS 13 - Seehäuser Insel der Sinne"  

6. PVBS/03/2026 - Beschlussfassung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

"BS 14 - Südliche Hafenzeile" am Berzdorfer See 

7. Verschiedenes 

 

 

Im Anschluss findet ein nichtöffentlicher Sitzungsteil statt. 

 

 

 

gez. Octavian Ursu 

Verbandsvorsitzender 

 

 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


